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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1928

Norm

StPO §287

Rechtssatz

Der Umstand, daß dem Angeklagten die Verständigung von dem Gerichtstage nicht zugestellt werden konnte, weil er

unbekannten Aufenthaltes ist, steht der Durchführung der Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerde nicht

entgegen.

Entscheidungstexte

Os 162/28

Entscheidungstext OGH 19.03.1928 Os 162/28

Veröff: SSt VIII/43

13 Os 145/80

Entscheidungstext OGH 18.12.1980 13 Os 145/80

Vgl auch; Beisatz: Durchführung des Gerichtstages über die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft in

Abwesenheit des nicht verständigten, durch einen gemäß § 41 Abs 2 StPO beigegebenen - zwar geladenen, aber

ebenfalls ausgebliebenen - Verteidiger vertretenen Angeklagten. (T1)
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